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aufgenommen bei der am 31.03.2022 abgehaltenen Gemeinderatssitzung. 
 

Am 31.03.2022 um 18:00 Uhr übernimmt Bürgermeister Harald Stauder den Vorsitz und führt unter dem 
Beistand des Vizegeneralsekretärs, Dr. Matthias Merlo, die Anwesenheitskontrolle durch. 
 

Anwesend sind: 
 

 E.A. U.A.  teilweise An- und Abwesenheiten 

1. Harald Stauder     

2. Franco Nietzsch X    

3. Gabriele Agosti     

4. Martin Christian Nock     

5. Valentina Andreis     

6. Dieter Oberkofler X    

7. Werner Gadner     

8. Marco Sandroni     

9. Klaus Kaspar Ganterer     

10. Norbert Schöpf     

11. Christian Johann Genetti     

12. Jessica Schwienbacher     

13. Peter Gruber     

14. Karl Spergser     

15. Helga Erika Hillebrand     

16. Joachim Staffler     

17. Anna Holzner     

18. Roland Stauder     

19. Philipp Holzner     

20. Helmut Taber     

21. Verena Kraus     

22. Stefan Taber     

23. Deborah Ladurner     

24. Ernst Winkler     

25. Ulrike Laimer     

26. Jürgen Zöggeler     

27. Horst Margesin     
 

Legende: E.A. = entschuldigt abwesend – U.A. = unentschuldigt abwesend   

 

Daraufhin eröffnet der Vorsitzende Harald Stauder die Sitzung. 
 
Die Gemeinderatsmitglieder Klaus Kaspar Ganterer und Deborah Ladurner nehmen die Funktion der 
Stimmzähler wahr. 
 

1. Sitzungsniederschrift der vorangegangenen Ratssitzung. 

 Der Bürgermeister weist daraufhin, dass die Sitzungsniederschrift der vorangegangenen 
Ratssitzung den Räten bereits mit der Einberufungsmitteilung zur heutigen Sitzung übermittelt 
worden ist.  
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In Ermangelung schriftlicher Berichtigungs- bzw. Ergänzungsanträge gilt die 
Sitzungsniederschrift der vorangegangenen Gemeinderatssitzung gemäß Artikel 19 der 
geltenden Geschäftsordnung als genehmigt. 
 

2. Tätigkeitsbericht des Eltern-Kind-Zentrums. 

 

Berichterstatter: Harald Stauder 

 

Der Punkt wird auf eine der kommenden Gemeinderatssitzungen verschoben.  
3. Vereinbarung für den übergemeindlichen Polizeidienst der Ortspolizei Lana. 

 

Berichterstatter: Jürgen Zöggeler 

 

Nachstehende Ratsmitglieder melden sich bei diesem Tagesordnungspunkt zu Wort: 

- Peter Gruber 

- Harald Stauder 

- Roland Stauder 

- Verena Kraus  
 

Vorausgeschickt, dass es im Sinne einer effizienten Organisation und Koordination des 
Ortspolizeidienstes im Rahmen einer zwischengemeindlichen Zusammenarbeit zweck-mäßig 
erscheint, mit der Nachbargemeinde Burgstall eine Vereinbarung abzuschließen; 

nach Einsichtnahme in den im Einvernehmen der beiden Gemeinden ausgearbeiteten Verein-
barungsentwurf und für zweckmäßig und notwendig erachtet, denselben zu genehmigen; 

nach Einsichtnahme, 

in die geltende Satzung dieser Gemeinde;  

in den geltenden Haushaltsvoranschlag; 

in den Kodex der örtlichen Körperschaften der Autonomen Region Trentino-Südtirol, genehmigt mit 
Regionalgesetz Nr. 2 vom 03.05.2018 und insbesondere in den Artikel 35; 

in die von den einschlägigen Bestimmungen vorgesehenen Gutachten; 

mit 18 Ja-Stimmen, 3 Nein-Stimmen (Verena Kraus, Marco Sandroni, Roland Stauder) und 4 Ent-
haltungen (Peter Gruber, Philipp Holzner, Joachim Staffler, Stefan Taber) bei 25 anwesenden 
Ratsmitgliedern (gerechtfertigt abwesend: Dieter Oberkofler und Franco Nietzsch), gesetzmäßig 
ausgedrückt durch Handerheben, beschliesst der Gemeinderat: 

1. den Abschluss einer Vereinbarung mit der Gemeinde Burgstall für die Ausdehnung des Dienstes 
der Ortspolizei Lana auf das Territorium der Gemeinde Burgstall nach Maßgabe des beiliegenden 
Entwurfes zu genehmigen; 

2. den Bürgermeister oder, im Falle seiner Abwesenheit oder Verhinderung, seinen rechtmäßigen 
Stellvertreter zur Unterzeichnung der vorgenannten Vereinbarung zu ermächtigen; 

3. zur Kenntnis zu nehmen, dass aus gegenständlicher Maßnahme keine unmittelbaren Ausgaben 
zu Lasten des Gemeindehaushaltsplanes erwachsen; 

4. festzuhalten, dass gegenständlicher Beschluss, gemäß Art. 183, Absatz 3, des Kodex der 
örtlichen Körperschaften der Autonomen Region Trentino-Südtirol, genehmigt mit Regionalgesetz 
Nr. 2 vom 03.05.2018, nach erfolgter Veröffentlichung an der Amtstafel der Gemeinde vollziehbar 
wird. 

Gemäß Art. Art. 183, Absatz 5, des Kodex der örtlichen Körperschaften der Autonomen Region 
Trentino-Südtirol, genehmigt mit Regionalgesetz Nr. 2 vom 03.05.2018, kann jeder Bürger gegen 
diesen Beschluss während des Zeitraumes seiner Veröffentlichung beim Gemeindeausschuss 
Einspruch erheben. Ferner kann innerhalb von 60 Tagen ab Vollstreckbarkeit des Beschlusses beim 
Regionalen Verwaltungsgericht, Autonome Sektion Bozen, Rekurs eingebracht werden. Im Bereich der 
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öffentlichen Vergabe beträgt die Rekursfrist 30 Tage ab Kenntnisnahme (Artt. 119 und 120 GvD 
Nr. 104/2010). 

 
 

Vereinbarung für den übergemeindlichen Polizeidienst der Ortspolizei Lana 
2022 – 2026 

 
 

     Marktgemeinde Lana                Gemeinde Burgstall 

  
 

 

 

 

 

Art. 1  
Rechtsgrundlage 
 
Art. 2 
Inhalt 
 
Art. 3 
Dauer 
 
Art. 4 
Rechtliche und wirtschaftliche Stellung der Beamten der Ortspolizei 
 
Art. 5 
Weisungsbefugnis 
 
Art. 6 
Aufteilung der Stunden und Berechnung der Kosten 
 
Art. 7  
Abrechnung und Überweisung 
 
Art. 8  
Kommunikation und Berichtswesen 
 
Art. 9 
Abwicklung des Dienstes 
 
Art. 10 
Ausrüstung – Verwaltung 
 
Art. 11 
Inkrafttreten 
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Art. 1 
Rechtsgrundlage 

 
Der Ortspolizeidienst ist mit Gesetz Nr. 65 vom 07.03.1986, mit dem L.G. Nr. 21 vom 10.11.1993 und mit der 
Verordnung über den Ortspolizeidienst der Gemeinde Lana geregelt. 
 
Der Artikel 2 des L.G. Nr. 21/1993 sieht die Möglichkeit vor, dass die Gemeinden zur Führung des 
Ortspolizeidienstes Abkommen abschließen können, laut welchen sie sich für die gemeinsamen Ziele, 
gegenseitig Personal und Einsatzmittel zur Verfügung stellen. 
 
Art. 35 des Kodex der örtlichen Körperschaften der Autonomen Region Trentino-Südtirol – Regionalgesetz 
vom 03.05.2018, Nr. 2, regelt die Bedingungen für den Abschluss von übergemeindlichen Vereinbarungen zur 
Koordinierung von Funktionen und Diensten. 

 
Art. 2 
Inhalt 

 
Der Dienst der Ortspolizei Lana wird auf das Territorium der Gemeinde Burgstall (in der Folge als 
Partnergemeinde bezeichnet) ausgedehnt. 
 
Dadurch können die Kosten gesenkt, und der Dienst kann insgesamt effizienter und professioneller 
abgewickelt werden. 
 
Mit dieser Vereinbarung werden die Aufgaben des Ortspolizeidienstes in dem jeweiligen Territorium der 
Partnergemeinde geregelt. 

 
Art. 3 
Dauer 

 
Die Vereinbarung läuft ab der Vertragsunterzeichnung bis 31. Dezember 2026, mit einer möglichen 
einvernehmlichen Verlängerung, mittels eigener Maßnahme. 
 
Die Vereinbarung kann jederzeit im gemeinsamen Einverständnis aufgelöst werden. Jede Vertragspartei kann 
auch einseitig die Auflösung der Vereinbarung beschließen, wobei eine Vorankündigung von mindestens 
sechs Monaten einzuhalten ist.  

 
Art. 4 

Rechtliche und wirtschaftliche Stellung der Beamten der Ortspolizei 
 

Die Marktgemeinde Lana übernimmt die Gehaltszahlungen für die Beamten der Ortspolizei, sowie die Zahlung 
der vom Gesetz vorgesehenen Versicherungs- und Sozialabgaben. 
 
Die Beamten der Ortspolizei bleiben dienstrechtlich bei der Marktgemeinde Lana angestellt. Die 
Partnergemeinde bezahlt der Marktgemeinde Lana eine Entschädigung für den geleisteten Dienst laut 
vorliegender Vereinbarung. 
 

Art. 5 
Weisungsbefugnis 

 
Die Ortspolizei hält sich an die Weisungen des jeweiligen Bürgermeisters oder beauftragten 
Gemeindereferenten. Darüber hinaus werden die Befugnisse des jeweiligen Gemeindesekretärs im Sinne der 
Gemeindeordnung, sowie im Rahmen des Dienstrechtes der Gemeindebediensteten berücksichtigt. Die 
Leitung des operativen Einsatzes obliegt jedenfalls dem Kommandanten der Ortspolizei. 
 

Art. 6 
Kostenbeteiligung, Stundensatz, Stundenkontingent 

 
Die Kostenbeteiligung der Partnergemeinde erfolgt über die Zahlung eines Stundensatzes. 
Der Stundensatz bezieht sich jeweils pro Beamten im Einsatz. 
 
Der Stundensatz wird für das Jahr 2022 einvernehmlich mit 62,00 Euro festgelegt und beinhaltet sämtliche 
fixen und variablen Kostenelemente. Ab 01.01.2023 wird der Stundensatz jährlich um die im Vorjahr vom Amt 
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für Statistik ASTAT ermittelte Preissteigerung der Lebenshaltungskosten in der Autonomen Provinz Bozen-
Südtirol aufgewertet. 
 
Der Partnergemeinde wird ein Stundenkontingent mit entsprechenden Fixkosten laut nachstehender Auflistung 
zugewiesen. Der angeführte Fixbetrag ist auch dann der Marktgemeinde Lana zu entrichten, wenn das 
Kontingent nicht erreicht wird. Für Mehrstunden wird ein Aufschlag von 25% auf den Stundensatz berechnet. 
Da der Dienst vor Ort auch Büroarbeit mit sich bringt, werden für jede vor Ort geleistete Stunde 25 Minuten an 
Verwaltungsarbeit berechnet. 
Der Beginn wird für den 01.05.2022 festgelegt. 

 

Gemeinde 
Comune 

Stundenkontingent 
contingente ore 

Fixbetrag jährlich 
Importo fisso annuale 

Burgstall/Postal 308,39 (Jahr 2022) 19.120,00 € 

Burgstall/Postal 350  (Jahr 2023 u. folgende) 21.700,00 € (zuzügl. jährl. 
Indixierung) 

 
Unbeschadet der obigen Bestimmungen wird im Falle von erheblichen außerordentlichen und derzeit nicht 
vorhersehbaren Aufwendungen, welcher Art auch immer, deren Aufteilung zwischen den Vertragsge-meinden 
getrennt vereinbart. 

 
Art. 7 

Abrechnung und Überweisung 
 

Die Marktgemeinde Lana übermittelt innerhalb Februar die Jahresabrechnung. Der Fixbetrag wird von der 
Partnergemeinde innerhalb 31. März eines jeden Jahres an die Marktgemeinde Lana überwiesen. 
 
An die Partnergemeinde werden nur jene Verwaltungsstrafen rückvergütet, die ihr Territorium betreffen und 
von der Ortspolizei kassiert wurden. Die Marktgemeinde Lana überweist diesen Betrag der kassierten 
Verwaltungsstrafen innerhalb 31. März an die Partnergemeinde, wobei der vom Art 208 der geltenden 
Straßenverkehrsordnung vorgesehene Mindestanteil für die Verwendung der dort angeführ-ten Zwecke 
einbehalten werden muss. 
 
Die Spesen für die Eintreibung von unbezahlten Protokolle gehen zu Lasten der Partnergemeinde. 

 
Art. 8 

Kommunikation und Berichtswesen 
 

Der Bürgermeister bzw. der zuständige Gemeindereferent und/oder Gemeindesekretär besprechen sich in 
regelmäßigen Abständen untereinander und mit dem Kommandanten der Ortspolizei, um die bestmögliche 
Abwicklung des Dienstes zu gewährleisten. 
 
Die Ortspolizei Lana übermittelt der Partnergemeinde alle drei Monate einen Zwischenbericht über die 
geleisteten Dienststunden und Verwaltungsstrafen. 
 
Die Ortspolizei Lana informiert die Partnergemeinde über das Erreichen der 100% des Stundenkontingentes. 
Ab diesem Zeitpunkt werden in der Partnergemeinde nur mehr Dienste auf ausdrückliche Anfrage geleistet. 
Die von der Autonomen Provinz Bozen vorgesehenen Speed Check Kontrollen müssen auf jeden Fall 
durchgeführt werden, sofern es dort Speed-Check-Boxen gibt. 
 

 
Art. 9 

Abwicklung des Dienstes  
 

In der Partnergemeinde werden folgende Dienste durchgeführt: 

• Verkehrskontrollen und Kontrollen des Territoriums; 

• Geschwindigkeitskontrollen; 

• Überwachen der Anordnungen betreffend Straßenverkehr und Parkplatzregelung; 
 

• Beratung im Bereich horizontaler und vertikaler Beschilderung, sowie bei Verordnungen im Sinne der 
Straßenverkehrsordnung; 

• Beratung in der Parkraumbewirtschaftung; 
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• Unfallaufnahmen; 
 

 
Die gegenständliche Auflistung der Dienste hat nicht bindenden Charakter und kann jederzeit aufgrund von 
Diensterfordernissen aufgrund der im Art. 8 erwähnten Aussprachen abgeändert werden. 

 
 

Art. 10 
Ausrüstung - Verwaltung 

 
Die Beamten der Ortspolizei Lana verwenden für den Dienst in der Partnergemeinde die Uniform und 
Bewaffnung, die Fahrzeuge und die Ausrüstung, wie sie in der geltenden Verordnung über den 
Ortspolizeidienst der Marktgemeinde Lana festgelegt ist. 
 
Die Verwaltung und der Schriftverkehr dieses übergemeindlichen Polizeidienstes werden zentral von der 
Ortspolizei Lana abgewickelt. Dabei werden die üblichen Vordrucke der Marktgemeinde Lana verwendet, die 
für den Dienst die notwendige Hard- und Software zur Verfügung stellt. 
 
Die Partnergemeinde verpflichtet sich, alle notwendigen logistischen Mittel und Instrumente, auch personeller 
Natur, zur Verfügung zu stellen, um den Dienst der Ortspolizei auf deren Territorium in bestmöglicher Art und 
Weise zu unterstützen. 
Die Partnergemeinde sorgt für die erforderlichen Beschaffungen für die Inbetriebnahme der interkommunalen 
Software „Polcity“ (Ankauf und Bezahlung zusätzlicher Tools, Zugriffe und Technikereinsätze).  
Die geltende Verordnung über den Ortspolizeidienst der Marktgemeinde Lana gilt auch für die 
Partnergemeinde. 

 
 

Art. 11 
Inkrafttreten 

 
Die vorliegende Vereinbarung tritt ab Vertragsunterzeichnung in Kraft. 
 
 

Marktgemeinde Lana / Comune di Lana 
Der Bürgermeister /Il Sindaco 

 
Dr. Harald Stauder 
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4. Ausgliederung von Teilen des Öffentlichen Gutes und des unverfügbaren 
Vermögensgutes. 

 

Berichterstatter: Norbert Schöpf 

 

Nachstehende Ratsmitglieder melden sich bei diesem Tagesordnungspunkt zu Wort: 

 

- Verena Kraus  
 

Nach Einsichtnahme in den beiliegenden technischen Bericht vom 17.03.2022, und die Lagepläne vom 
07.03.2022, vom 08.03.2022, vom 09.03.2022 und vom 10.03.2022, ausgearbeitet vom 
Gemeindebauamt, woraus die Begründung der. Ausgliederung der Flächen ersichtlich ist; 

daher für notwendig und zweckmäßig erachtet, mittels dieser Ausgliederung die Voraussetzung für die 
ordnungsgemäße Zuordnung ins Gemeindegut der betroffenen Liegenschaften zu schaffen; 

nach Einsichtnahme, 

in die geltende Satzung dieser Gemeinde;  

in den Kodex der örtlichen Körperschaften der Autonomen Region Trentino-Südtirol, genehmigt mit 
Regionalgesetz Nr. 2 vom 03.05.2018; 

in die von den einschlägigen Bestimmungen vorgesehenen Gutachten; 

mit 25 Ja-Stimmen, 0 Nein-Stimmen und 0 Enthaltungen bei 25 anwesenden Ratsmitgliedern, 
gesetzmäßig ausgedrückt durch Handerheben (gerechtfertigt abwesend: Dieter Oberkofler und Franco 
Nietzsch), beschliesst der Gemeinderat: 

1. folgende Grundstücksflächen aufgrund des technischen Berichtes vom 17.03.2022, 
ausgearbeitet vom Gemeindebauamt, welche einen wesentlichen Bestandteil der 
gegenständlichen Maßnahme darstellt, vom öffentlichen Gut und vom unverfügbaren 
Vermögensgut der Gemeinde Lana auszugliedern und in das verfügbare Vermögensgut zu 
übertragen: 

A) Pawigl – Umfahrung Seilbahnstation Pawigl 

K.G. Lana: 

lt. Tpl Nr. 362/2020 vom 05.05.2020 

Gp. 2823/12 – 90 m² 

 Bp. 2882 – 16 m² 

 Gp. 2823/10 – 47m² 

 Gp. 2823/11 – 35 m² 

 Flächen in der beiliegenden graphischen Unterlage in grüner Farbe hervorge-hoben; 

B) Pawigl – Zufahrtsstraße Niederhöfe 

K.G. Lana: 

lt. Tpl Nr. 808/2020 vom 30.11.2020 

 Gp. 2823/14 – 251 m² 

 Gp. 2823/16 – 33 m² 

         Gp. 2823/15 – 44 m² 

 Gp. 2832/4 – 123 m² 

 Gp. 2832/2 – 132 m² 

-   Flächen in der beiliegenden graphischen Unterlage in grüner Farbe hervorgehoben; 

C) Pawigl – Alte Mühle 

K.G. Lana: 

lt. Tpl Nr. 1160/2020 vom 09.11.2020 

Gp. 226/4 – 23 m² 

Gp. 3199 – 13 m² 
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-   Flächen in der beiliegenden graphischen Unterlage in grüner Farbe hervorgehoben; 

2. folgende Grundstücksflächen aufgrund des technischen Berichtes vom 17.03.2022, 
ausgearbeitet vom Gemeindebauamt, welche einen wesentlichen Bestandteil der 
gegenständlichen Maßnahme darstellt, vom öffentlichen Gut und vom unverfügbaren 
Vermögensgut der Gemeinde Lana auszugliedern und ins öffentlichen Gut zu übertragen: 

D) Pawigl – Parkplatz „Pawigler Wirt“ 

K.G. Lana: 

lt. Tpl Nr. 1160/2020 vom 09.11.2020 

 Gp. 2830/4 – 51 m² 

 Gp. 226/5 – 56 m² 

 Gp. 226/6 – 39 m² 

 Gp. 166/5 – 14 m² 

 Gp. 166/3 – 152 m² 

 Gp. 3149/2 – 70 m² 

 Gp. 165/5 – 335 m² 

 Gp. 235/4 – 572 m² 

 Gp. 226/2 – 458 m² 

-   Flächen in der beiliegenden graphischen Unterlage in grüner Farbe hervorgehoben; 

3. den Gemeindeausschuss sowie den Bürgermeister oder dessen rechtmäßigen Stellvertreter zur 
Durchführung der grundbücherlichen Eintragung der Liegenschaften zu ermächtigen; 

4. festzuhalten, dass aus gegenständlicher Maßnahme keine unmittelbare Ausgabe erwächst; 

5. festzuhalten, dass gegenständlicher Beschluss, gemäß Art. 183, Absatz 3, des Kodex der 
örtlichen Körperschaften der Autonomen Region Trentino-Südtirol, genehmigt mit Regionalgesetz 
Nr. 2 vom 03.05.2018, nach erfolgter Veröffentlichung an der Amtstafel der Gemeinde vollziehbar 
wird. 

Gemäß Art. Art. 183, Absatz 5, des Kodex der örtlichen Körperschaften der Autonomen Region 
Trentino-Südtirol, genehmigt mit Regionalgesetz Nr. 2 vom 03.05.2018, kann jeder Bürger gegen 
diesen Beschluss während des Zeitraumes seiner Veröffentlichung beim Gemeindeausschuss 
Einspruch erheben. Ferner kann innerhalb von 60 Tagen ab Ablauf der Veröffentlichungsfrist des 
Beschlusses beim Regionalen Verwaltungsgericht, Autonome Sektion Bozen, Rekurs eingebracht 
werden. 
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5. Abänderung der Verordnung betreffend die Festsetzung und Einhebung der 
Eingriffsgebühr. 

 

Berichterstatter: Harald Stauder 

 

Nachstehende Ratsmitglieder melden sich bei diesem Tagesordnungspunkt zu Wort: 

- Verena Kraus 

- Peter Gruber  
 

Vorausgeschickt, dass die Gemeindeverordnung betreffend die Festsetzung und Einhebung der 
Eingriffsgebühr mit Beschluss des Gemeinderates Nr. 13 vom 18.08.2020 genehmigt worden ist; 

Für zweckmäßig erachtet, die genannte Gemeindeverordnung folgendermaßen abzuändern: 

Im Artikel 7 der mit Gemeinderatsbeschluss Nr. 13 vom 18.08.2020 genehmigten Gemeindeverordnung 
betreffend die Festsetzung und Einhebung der Eingriffsgebühr wird nach Absatz 2 der nachstehende 
Absatz eingefügt: 

„2. bis Für Anlagen, welche nicht für Wohnzwecke genutzt werden und bei denen die lichte Raumhöhe 
der einzelnen Stockwerke drei Meter überschreitet, werden für die Berechnung der 
Erschließungsgebühren für jedes Stockwerk nur drei Meter Höhe berechnet“ 

Einsicht genommen in das Rechtsgutachten des RA Schullian Manfred (unser Protokoll 0020045/2022), 
welches die Rechtmäßigkeit der beabsichtigten Reduzierung bestätigt; 

nach Einsichtnahme in die Artikel 78 bis 81 des Landesgesetzes vom 10. Juli 2018, Nr. 9 betreffend 
Raum und Landschaft, insbesondere in den Art. 79 Abs. 4 Buchstabe d) woraus ersichtlich ist, dass 
weitere Reduzierungen oder Befreiungen von den Gemeinden mit ihrer Verordnung laut Artikel 78 
Absatz 6 eingeführt werden können; 

nach Einsichtnahme, 

in die geltende Satzung dieser Gemeinde;  

in den geltenden Haushaltsvoranschlag; 

in den Kodex der örtlichen Körperschaften der Autonomen Region Trentino-Südtirol, genehmigt mit 
Regionalgesetz Nr. 2 vom 03.05.2018; 

in die von den einschlägigen Bestimmungen vorgesehenen Gutachten; 

mit 23 Ja-Stimmen, 0 Nein-Stimmen und 2 Enthaltungen (Verena Kraus, Joachim Staffler) bei 
25  anwesenden Ratsmitgliedern (gerechtfertigt abwesend: Dieter Oberkofler und Franco Nietzsch), 
gesetzmäßig ausgedrückt durch Handerheben, beschließt der Gemeinderat: 

1. Im Artikel 7 der mit Gemeinderatsbeschluss Nr. 13 vom 18.08.2020 genehmigten 
Gemeindeverordnung betreffend die Festsetzung und Einhebung der Eingriffsgebühr wird nach 
Absatz 2 der nachstehende Absatz eingefügt: 

„2. bis Für Anlagen, welche nicht für Wohnzwecke genutzt werden und bei denen die lichte 
Raumhöhe der einzelnen Stockwerke drei Meter überschreitet, werden für die Berechnung der 
Erschließungsgebühren für jedes Stockwerk nur drei Meter Höhe berechnet“ 

2. festzuhalten, dass aus gegenständlicher Maßnahme keine unmittelbare Ausgabe erwächst; 

3. festzuhalten, dass gegenständlicher Beschluss, gemäß Art. 183, Absatz 3, des Kodex der örtlichen 
Körperschaften der Autonomen Region Trentino-Südtirol, genehmigt mit Regionalgesetz Nr. 2 vom 
03.05.2018, nach erfolgter Veröffentlichung an der Amtstafel der Gemeinde vollziehbar wird. 

Gemäß Art. Art. 183, Absatz 5, des Kodex der örtlichen Körperschaften der Autonomen Region 
Trentino-Südtirol, genehmigt mit Regionalgesetz Nr. 2 vom 03.05.2018, kann jeder Bürger gegen 
diesen Beschluss während des Zeitraumes seiner Veröffentlichung beim Gemeindeausschuss 
Einspruch erheben. Ferner kann innerhalb von 60 Tagen nach Ablauf der Veröffentlichungsfrist des 
gegenständlichen Beschlusses beim Regionalen Verwaltungsgericht, Autonome Sektion Bozen, 
Rekurs eingebracht werden. Im Bereich der öffentlichen Vergabe beträgt die Rekursfrist 30 Tage ab 
Kenntnisnahme (Artt. 119 und 120 GvD Nr. 104/2010). 
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6. Beschlussantrag der „Freiheitlichen“ - Energie - Schritte zur Energieautarkie. 

 

Berichterstatter:  Roland Stauder 

 

Nachstehende Ratsmitglieder melden sich bei diesem Tagesordnungspunkt zu Wort: 

- Marco Sandroni 

- Stefan Taber 

- Harald Stauder 

- Werner Gadner  
 

 

Vorausgeschickt werden die Tatsachen, 

dass die Gemeindeausgaben für Energiekosten in den vergangenen Jahren stark angestiegen sind 
(wie in Beantwortung der Anfrage vom 16.02.2022 bestätigt); 

dass die aktuellen Rahmenbedingungen einen weiteren Anstieg (lt. erster provisorischer 
Hochrechnung) von insgesamt ca. 1.000.000 Euro erwarten lassen; 

dass unsere derzeitigen Hauptbezugsländer von fossilen Brennstoffen demokratie- und 
menschenrechtspolitische Kriterien nicht bzw. nur selten erfüllen und uns zusätzlich in eine nicht 
erstrebenswerte Abhängigkeit führen; 

dass die Gemeinde Lana als Klimagemeinde eine größtmögliche Abkehr von fossilen Brennstoffen ins 
Auge fasst; 

nach Einsichtnahme, 

in die geltende Satzung dieser Gemeinde;  

in den geltenden Haushaltsvoranschlag; 

in den Kodex der örtlichen Körperschaften der Autonomen Region Trentino-Südtirol, genehmigt mit 
Regionalgesetz Nr. 2 vom 03.05.2018; 

in die von den einschlägigen Bestimmungen vorgesehenen Gutachten; 

mit 25 Ja-Stimmen, 0  Nein-Stimmen und 0  Enthaltungen bei 25  anwesenden Ratsmitgliedern 
(gerechtfertigt abwesend: Dieter Oberkofler und Franco Nietzsch), gesetzmäßig ausgedrückt durch 
Handerheben, beschließt der Gemeinderat: 

1. die Gemeindeverwaltung damit zu beauftragen, eine umfangreiche Prüfung möglicher Alternativen 
zur derzeitigen Energieversorgung der Gemeinde und der Energieversorgung auf dem 
Gemeindegebiet von Lana vorzunehmen; 

2. konkret sollen im Rahmen von Gemeinderatssitzungen von Energieberatern bzw. anderen Experten 
die Möglichkeiten über die Umsetzung verschiedener Maßnahmen zur (im Optimalfall) 
„Energieautarkie“ der Gemeinde Lana vorgestellt und diskutiert werden; 

3. die Möglichkeiten von weiteren Photovoltaikanlagen auf öffentlichen Gebäuden, die mögliche 
Nutzung von Wärmepumpen, der Bau und das Betreiben eines Fernheizwerks in Lana sind nur 
einige Punkte die im Rahmen dieses energiepolitischen Kassensturzes zum Wohle der Bürger von 
Lana behandelt werden sollen; 

4. festzuhalten, dass gegenständlicher Beschluss, gemäß Art. 183, Absatz 3, des Kodex der örtlichen 
Körperschaften der Autonomen Region Trentino-Südtirol, genehmigt mit Regionalgesetz Nr. 2 vom 
03.05.2018, nach erfolgter Veröffentlichung an der Amtstafel der Gemeinde vollziehbar wird. 

Gemäß Art. Art. 183, Absatz 5, des Kodex der örtlichen Körperschaften der Autonomen Region 
Trentino-Südtirol, genehmigt mit Regionalgesetz Nr. 2 vom 03.05.2018, kann jeder Bürger gegen 
diesen Beschluss während des Zeitraumes seiner Veröffentlichung beim Gemeindeausschuss 
Einspruch erheben. Ferner kann innerhalb von 60 Tagen nach Ablauf der Veröffentlichungsfrist des 
gegenständlichen Beschlusses beim Regionalen Verwaltungsgericht, Autonome Sektion Bozen, 
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Rekurs eingebracht werden. Im Bereich der öffentlichen Vergabe beträgt die Rekursfrist 30 Tage ab 
Kenntnisnahme (Artt. 119 und 120 GvD Nr. 104/2010). 

 

 

7. Beantwortung der Anfragen der „Dorfliste - Lista civica Lana“ betreffend: 

a) Nominierungen für Gestaltungsbeirat; 

b) der Kapuzinergarten - von der Idylle zur Einöde; 

c) Müllverbrennung in privaten Haushalten. 

 

Nachstehende Ratsmitglieder melden sich bei diesem Tagesordnungspunkt zu Wort: 

- Ernst Winkler  
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8. Beantwortung der Anfrage der „Freiheitlichen“ betreffend: angestiegene Strom- und 
Energiekosten. 

 

Berichterstatter: Roland Stauder  
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9. Mitteilungen und Allfälliges. 

 

Nachstehende Ratsmitglieder melden sich bei diesem Tagesordnungspunkt zu Wort: 

 

- Harald Stauder 

- Roland Stauder 

- Verena Kraus 

- Stefan Taber 

 

Frau Verena Kraus verlässt die Sitzung um 19:30 Uhr 

 

- Joachim Staffler 

- Peter Gruber 

 

Herr Margesin Horst verlässt die Sitzung um 19:36 Uhr 

 

- Norbert Schöpf  

- Helga Hillebrand 

- Joachim Staffler  
 
 
Die Sitzung endet um 19:50 Uhr. 
 

Gelesen, bestätigt und unterfertigt: 

 

DER BÜRGERMEISTER  DER VIZEGENERALSEKRETÄR 

 

Harald Stauder 
(digital signiertes Dokument) 

 Dr. Matthias Merlo 
(digital signiertes Dokument) 
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